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(7) Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen wer
den ermächtigt, bei der Gefahr, dass Immissionsgrenzwerte überschritten
\verden, die eine Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1 festlegt, durch
Rechtsverordnung vorzuschreiben, dass in näher zu bestimmenden Ge
bieten bestimmte

1. ortsveränderliche Anlagen nicht betrieben werden dürfen,

2. ortsfeste Anlagen nicht errichtet werden dürfen,

3. ortsveränderliche oder ortsfeste Anlagen nur zu bestimmten Zeiten be
trieben werden dürfen oder erhöhten betriebstechnischen Anforderun
gen genügen müssen,

4. Brennstoffe in Anlagen nicht oder nur beschränkt verw-endet werden
dürfen,

soweit die Anlagen oder Brennstoffe geeignet sind, zur Überschreitung
der Immissionswerte beizutragen. Absatz 4 Satz 1 und § 49 Abs. 3 gelten
entsprechend.

SECHSTER TEIL
Lärmminderungsplanung

§ 47a Anwendungsbereich des Sechsten Teils

Dieser Teil des Gesetzes gilt für den Umgebungslänn, dem Menschen
insbesondere in bebauten Gebieten, in öffentlichen Parks oder anderen
ruhigen Gebieten eines Ballungsraums, in ruhigen Gebieten auf dem
Land, in der Umgebung von Schulgebäuden, Krankenhäusern und ande
ren lännempfindlichen Gebäuden und Gebieten ausgesetzt sind. Er gilt
nicht für Lärm, der von der davon betroffenen Person selbst oder durch Tä
tigkeiten innerhalb von Wohnungen verursacht wird, tür Nachbarschafts
lärm, Lärm am Arbeitsplatz, in Verkehrsmitteln oder Lärm, der auf militäri
sche Tätigkeiten in militärischen Gebieten zurückzuführen ist.

§ 47b Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnen die Begriffe

1. "Umgebungslärm Jl belästigende oder gesundheitsschädliche Geräu
sche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht wer
den, einschließlich des Länns, der von Verkehrsmitteln, Straßenver
kehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für industrielle
Tätigkeiten ausgeht;

2. "Ballungsraum" ein Gebiet mit einer Einwohnerzahl von über 100000
und einer Bevölkerungsdichte von mehr als 1000 Einwohnern pro
Quadratkilometer;
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3. "Hauptverkehrsstraße" eine Bundesfernstraße, Landesstraße oder
auch sonstige grenzüberschreitende Straße, jeweils mit einem Ver
kehrsaufkommen von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr;

4. "Haupteisenbahnstrecke" ein Schienenweg von Eisenbahnen nach
dem Allgemeinen Eisenbahngesetz mit einem Verkehrsaufkommen
von über 30000 Zügen pro Jahr;

5. "Großflughafen" ein Verkehrsflughafen mit einem Verkehrsaufkom
men von über 50000 Bewegungen pro Jahr, wobei mit "Bewegung"
der Start oder die Landung bezeichnet \vird, hiervon sind ausschließ
lich der Ausbildung dienende Bewegungen mit Leichtflugzeugen aus M

genommen.

§ 47 c Lärmkarten

(1) Die zuständigen Behörden arbeiten bis zum 30. Juni 2007 bezogen
auf das vorangegangene Kalenderjahr Lärmkarten für Ballungsräwne mit
mehr als 250000 Einwohnern sowie für Hauptverkehrsstraßen mit einem
Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr,
Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 60 000
Zügen pro Jahr und Großflughäfen aus. Gleiches gilt bis zum 30. Juni 2012
und danach alle fünf Jahre für sämtliche Ballungsräume sowie für sämtli
che Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken.

(2) Die Lärmkarten haben den Mindestanforderungen des Anhangs N
der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. Juni 2002 übel die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs
läITIl (ABI. EG Nr. L 189 S. 12) zu entsprechen und die nach Anhang V1 der
Richtlinie 2002/49/EG an die Kommission zu übennittelnden Daten zu
enthalten.

(3) Die zuständigen Behörden arbeiten bei der Ausarbeitung von Länn
karten für Grenzgebiete mit den zuständigen Behörden anderer Mitglied
staaten der Europäischen Union zusammen.

(4) Die Lännkarten werden mindestens alle fünf Jahre nach dem Zeit
punkt ihrer Erstellung überprüft und bei Bedarf überarbeitet.

(5) Die zuständigen Behörden teilen dem Bundesministeriwn für Um
welt, Naturschutz und ReaktorsiCherheit oder einer von ihm benannten
Stelle zum 30. Juni 2005 und danach alle fünf Jahre die Ballungsräume mit
mehr als 250000 Einwohnern, die Hauptverkehrsstraßen mit einem Ver
kehrsaufkommen von über sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, die
Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über 60 000
Zügen pro Jahr und die Großflughäfen mit. Gleiches gilt zum 31. Dezem
ber 2008 für sämtliche Ballungsräume sovvie sämtliche Hauptverkehrs
straßen und Haupteisenbahnstrecken.
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(6) Die zuständigen Behörden teilen Informationen aus den Lärmkar
ten, die in der Rechtsverordnung nach § 4f f bezeichnet werden, dem Bun
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit oder einer
von ihm benannten Stelle mit.

§ 41 d Lärmaktionspläne

(1) Die zuständigen Behörden stellen bis zum 18. Juli 2008 Lärmakti
onspläne auf, mit denen Lärmprobleme und Lärrnaus\virkungen geregelt
\v~erden für

1. Orte in der Nähe der Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsauf
kommen von über sechs Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, der
Haupteisenbahnstrecken mit einem Verkehrsaufkommen von über
60000 Zügen pro Jahr und der Großflughäfen,

2. Ballungsräume mit mehr als 250000 Einwohnern.

Gleiches gilt bis zum 18. Juli 2013 für sämtliche Ballungsräume sowie für
sämtliche Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken. Die Fest
legung von Maßnahmen in den Plänen ist in das Ermessen der zustän
digen Behörden gestellt, sollte aber auch unter Berücksichtigung der
Belastung durch mehrere Lännquellen insbesondere auf die Prioritäten
eingehen, die sich gegebenenfalls aus der Überschreitung relevanter
Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien ergeben, und insbesondere
für die 'Wichtigsten Bereiche gelten, wie sie in den Lärffikarten ausgewie
sen werden.

(2) Die Lärmaktionspläne haben den rvtindestanforderungen des
Anhangs V der Richtlinie 2002/49IEG zu entsprechen und die nach An~

hang VI der Richtlinie 2002/49IEG an die Kommission zu übennitteInden
Daten zu enthalten. Ziel dieser Pläne soll es auch sein, ruhige Gebiete
gegen eine Zunahme des Länns zu schützen.

(3) Die Öffentlichkeit VYird zu Vorschlägen für Lännaktionspläne
gehört. Sie erhält rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit, an der Ausar
beitung und der Überprüfung der Lärmaktionspläne mitzuwirken. Die Er
gebnisse der Mitwirkung sind zu berücksichtigen. Die Öffentlichkeit ist
über die getroffenen Entscheidungen zu unterrichten. Es sind angemesse
ne Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der Beteili
gung vorzusehen.

(4) § 4'1c Abs. 3 gilt entsprechend.

(5) Die Lärmaktionspläne werden bei bedeutsamen Entwicklungen für
die Lärrnsituation, ansonsten jedoch alle fünf Jahre nach dem Zeitpunkt
ihrer Aufstellung überprüft und erforderlichenfalls überarbeitet.

(6) § 4'1 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 6 gilt entsprechend.
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(7) Die zuständigen Behörden teilen Informationen aus den Lämakti
onsplänen, die in der Rechtsverordnung nach § 47 f bezeichnet werden,
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
oder einer von ihm benannten Stelle mit.

§ 47e Zuständige Behörden

(1) Zuständige Behörden für die Aufgaben dieses Teils des Gesetzes
sind die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden, so
weit nicht nachstehend Abweichendes geregelt ist.

(2) Die obersten Landesbehörden oder die von ihnen benannten Stellen
sind zuständig für die Mitteilungen nach § 47c Abs. 5 und 6 sowie nach
§ 47d Abs. 7.

(3) Das Eisenbahn-Bundesamt ist zuständig für die Ausarbeitung der
Lärmkarten für Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes nach § 47 c
sowie insoweit für die Mitteilung der Haupteisenbalmstrecken nach § 47 c
Abs. 5, für die Mitteilung der Informationen nach § 47c Abs. 6 und für die
Information der Öffentlichkeit über Lärmkarten nach § 47f Abs. 1 Satz 1
Nr.3.

§ 47f Rechtsverordnungen

(1) Die Bundesregierung v.,rüd ermächtigt, nach Anhörung der beteilig
ten Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra
tes weitere Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie 2002/49/EG in deut
sches Recht zu erlassen, insbesondere

1. zur Definition von Lärrnindizes und zu ihrer Anwendung,

2. zu den Berechnungsmethoden für Lärmindizes und zur Bewertung ge
sundheitsschädlicher Auswirkungen,

3. zur Information der Öffentlichkeit über zuständige Behörden sowie
Lärrnkarten und Lärrnaktionspläne,

4. zu Kriterien für die Festlegung von Maßnahmen in Lärmaktionsplänen.

Passt die Kommission gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2002/49/EG deren
Anhang I Abschnitt 3, Anhang 11 und Anhang III nach dem Verfahren des
Artikels 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/49IEG an den wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt an, gilt Satz 1 auch insoweit.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung der beteilig
ten Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra
tes weitere Regelungen zu erlassen

1. zum Format und Inhalt von Lärmkarten und Lärmaktionsplänen,

2. zur Datenerhebung und Datenübermittlung.
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